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Die Geschichte der Erzieherin

Als der liebe Gott die Erzieherin schuf, machte er bereits den sechsten Tag †ber-
stunden. Da erschien der Engel und sagte: ãHerr, Ihr bastelt aber lange an dieser
Figur!Ò Der liebe Gott sprach: ãHast Du die speziellen WŸnsche auf der Bestellung
gesehen?Ò

Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus Plastik sein,
sie soll 160 bewegliche Teile haben,
sie soll Nerven wie Drahtseile haben,
und einen Scho§ auf dem 10 Kinder gleichzeitig sitzen kšnnen,
und trotzdem muss sie auf einem Kinderstuhl Platz haben.
Sie soll einen RŸcken haben auf dem sich alles abladen lŠsst,
und sie soll in einer Ÿberwiegend gebŸckten Haltung leben kšnnen.
Ihr Zuspruch soll alles heilen, von der Beule bis zum Seelenschmerz,
sie soll sechs Paar HŠnde haben.

Da schŸttelte der Engel seinen Kopf und sagte: ãSechs Paar HŠnde, das wird kaum
gehen!Ò ãDie HŠnde machen mir keine KopfschmerzenÒ sagte der liebe Gott, ãaber
die drei Paar Augen, die eine Erzieherin haben muss.Ò ãGehšren die denn zum
Standardmodell?Ò, fragte der Engel. Der liebe Gott nickte, ãein Paar, das durch ge-
schlossene TŸren blickt, wŠhrend sie fragt, `Was macht ihr denn da drŸben?« - ob-
wohl sie es lŠngst wei§. Ein zweites Paar im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie
nicht sehen soll, aber wissen muss. Und natŸrlich die Augen hier vorn, aus denen
sie ein Kind ansehen kann, das sich unmšglich benimmt und die trotzdem sagen:
`Ich verstehe dich und habe dich sehr lieb« - ohne dass sie ein einziges Wort
spricht.Ò

ãO HerrÒ, sagte der Engel und zupfte ihm leise am €rmel, ãgeht schlafen und
macht morgen weiter.Ò ãIch kann nichtÒ, sagte der Herr, ãdenn ich bin nahe daran,
etwas zu schaffen, das mir einigerma§en Šhnelt. Ich habe es bereits geschafft, dass
sie sich selbst heilt, wenn sie krank ist, dass sie 20 Kinder mit einem einzigen Ge-
burtstagskuchen zufrieden stellt, dass sie einen SechsjŠhrigen dazu bringen kann,
sich vor dem Essen die HŠnde zu waschen, einen DreijŠhrigen Ÿberzeugt, dass
Knete nicht essbar ist und Ÿbermitteln kann, dass FŸ§e Ÿberwiegend zum Laufen
und nicht zum Treten von mir gedacht waren.Ò

Der Engel geht langsam um das Modell der Erzieherin herum, ãZu weichÒ, seufzt
er. ãAber zŠhÒ, sagte der liebe Gott energisch. ãDu glaubst gar nicht, was diese Er-
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zieherin alles leisten und aushalten kannÒ. ãKann sie denken?Ò. ãNicht nur denken,
sondern sogar urteilen  und Kompromisse schlie§enÒ, sagte der liebe Gott, ãund
vergessen!Ò Schlie§lich beugte der Engel sich vor und fuhr mit einem Finger Ÿber
die Wange des Modells. ãDa ist ein LeckÒ, sagte er. ãIch habe Euch ja gesagt, Ihr
versucht zuviel in das Modell hinein zupacken.Ò ãDas ist kein LeckÒ, sagte der lie-
be Gott, ãdas ist eine TrŠne!Ò. ãWofŸr ist sie?Ò ãSie flie§t bei Freude, Trauer, Ent-
tŠuschung, Schmerz und Verlassenheit.Ò. ãIhr seid ein Genie!Ò, sagte der Engel.

Da blickte der liebe Gott versonnen.
ãDie TrŠneÒ, sagte er, ãist das †berlaufventilÒ.

(VerfasserIn unbekannt)
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Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der Ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen (¤1 AGG). Das Gesetz spricht
ausdrŸcklich von Benachteiligungsverboten; weist aber auch auf zulŠssige unterschiedliche
Behandlungen von BeschŠftigen hin.
Wesentlich fŸr die BeschŠftigten ist, dass sie ein Recht haben (¤13 AGG), sich bei der zu-
stŠndigen Stelle der Dienststelle zu beschweren und das Ergebnis der PrŸfung der Be-
schwerde der oder dem beschwerdefŸhrenden Be schŠftigten mitzuteilen ist.
Beratung und UnterstŸtzung fŸr Betroffene gibt es besonders beim Personalrat Schulen, der
Frauenbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

Altersermäßigung
AltersermŠ§igung gibt es bisher nur fŸr LehrkrŠfte bezogen auf ihre Unterrichtsverpflich -
tung. Da pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte an Schulen unter
vergleichbaren Bedingungen mit den gleichen Kindern arbeiten, fordern GEW und Persona l-
rat Schulen AltersermŠ§igung auch fŸr alle pŠdagogischen MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte.

Altersteilzeit
Altersteilzeit ist eine spezielle Form der TeilzeitbeschŠftigung.
Die tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit fŸr ArbeitnehmerInnen im šffentlichen
Dienst gelten noch bis Ende 2009 Ð dann lŠuft der Tarifvertrag zur Altersteilzeit aus. Die
AntrŠge gibt es im Schulsekretariat. Bei BeschŠftigten anderer TrŠger gelten ggf. andere
Regelungen (beim zustŠndigen Betriebsrat erfragen). Die GEW setzt sich dafŸr ein, dass die
Altersteilzeit-Regelung fŸr ArbeitnehmerInnen verlŠngert wird. Den aktuellen Stand der
Altersteilzeit fŸr ArbeitnehmerInnen bitte bei GEW oder Personalrat Schulen erfragen.

Arbeitnehmerkammer
Alle ArbeitnehmerInnen im Lande Bremen sind gesetzlich Mitglied der Arbeitnehmerkammer
(Šhnlich wie bei den Sozialversicherungen) und bezahlen einen entsprechenden geringfŸgi-
gen Beitrag,  der vom Gehalt einbehalten wird. Die Arbeitnehmerkammer hat eine wichtige
Informations- und Beratungsfunktion im Interesse der ArbeitnehmerInnen und bietet u.a.
kostenlose Rechtsberatung in Arbeitsplatzfragen an.
Kontakt: Arbeitnehmerkammer, BŸrgerstr.1, 28195 Bremen, Tel: 0421/36301-0, Fax:
0421/36301-89, Internet: www.arbeitnehmerkammer.de , E-mail:
info@arbeitnehmerkammer.de

Arbeitnehmerüberlassung / Leiharbeit
Viele KollegInnen sind im Rahmen von Leiharbeit nach dem ArbeitnehmerŸberlassungsge-
setz bei einem privaten BeschŠftigungstrŠger eingestellt, aber arbeiten in šffentlichen
Schulen. GrundsŠtzlich gilt, dass die Arbeitsbedingungen von KollegInnen am gleichen A r-
beits platz unabhŠngig vom Arbeitgeber gleich sein mŸssen. BezŸglich der ArbeitsvertrŠge
gilt das nur eingeschrŠnkt. Jedoch hat die Senatorin fŸr Bildung zugesichert, dass alle pŠda -
gogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte unabhŠngig vom Arbeitgeber
ent sprechend TV-L gleich bezahlt werden sollen. Wenn dies nicht der Fall ist, bitte mit den
ent sprechenden schriftlichen Unterlagen beim Personalrat Schulen melden.
GEW und Personalrat sind der Ansicht, dass die pŠdagogischen MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte im Bereich langfristiger Kernaufgaben von Schule einge-
setzt sind und daher in der Regel direkt bei der Senatorin fŸr Bildung eingestellt werden
sollten. DiesbezŸglich laufen auch schon bisher sehr erfolgreiche Klagen in Šhnlichen Berei-
chen. Die GEW bietet ihren KollegInnen, die eine †bernahme in den šffentlichen Dienst er-
reichen wollen, Beratung und Rechtsschutz an. Rechtsberatung erteilt auch die Arbeitneh-
merkammer.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
Laut Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) muss der Arbeitgeber GefŠhrdungsanalysen durchfŸh-
ren, bei denen auch die psychischen Belastungen und psychosozialen Faktoren bei der pŠ-
dagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfasst werden sollen.
Auf Initiative des Personalrat Schulen wurde  2009 in allen Schulen der Stadtgemeinde
Bremens eine entsprechende Online-Befragung durchgefŸhrt, bei der alle KollegInnen ihre
Belastungen zum einen individuell und zum anderen auf ihre Schule bezogen auswerten
lassen konnten. LŠrm in den Klassen ist u.a. eine hŠufig genannte Belastung. Der Perso-
nalrat fordert entsprechende Verbesserungen der Arbeitssituation.
Nehmen Sie GefŠhrdungen nicht hin. Wenden Sie sich zur Beratung an den Personalrat
Schulen.

Arbeitsplatzbeschreibung
FŸr den Bereich  der pŠdagogischen MitarbeiterInnen/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte an
Schulen gibt es grundsŠtzlich noch keine allgemeingŸltige Arbeitsplatzbeschreibung, au§er
fŸr die ErzieherInnen an Ganztagsgrundschulen, die von KiTa Bremen zur Senatorin fŸr Bil-
dung versetzt wurden, sowie bei einzelnen BeschŠftigungstrŠgern. Die Arbeitsaufgaben sind
jedoch seit 2005 teilweise in den Schulgesetzen festgeschrieben. Die GEW und der Perso-
nalrat Schulen setzen sich dafŸr ein, dass eine entsprechende Arbeitsplatzbeschreibung fŸr
alle pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte entwickelt wird.

Arbeitspausen
Unterrichts- oder Betreuungspausen der Kinder sind keine Arbeitspausen fŸr die BeschŠf-
tigten, sie gelten in der Regel als Arbeitszeit. Laut Arbeitsschutzgesetz steht den BeschŠf-
tigten spŠtestens nach sechs Stunden Arbeit eine (unbezahlte) Arbeitspause von mindes-
tens 30 Minuten zu, sie ist fŸr Arbeitgeber und Arbeitnehmer verpflichtend. Im šffentlichen
Dienst kann niemand zu frŸheren, lŠngeren oder geteilten Arbeitspausen verpflichtet wer -
den. Das Ausweisen von ãZwischenzeitenÒ als Zwangs-Arbeitspausen ist rechtlich nicht zu-
lŠssig.
FŸr die Arbeitspausen muss den BeschŠftigten ein separater Pausenraum, der nicht gleich-
zeitig fŸr ArbeitstŠtigkeiten dient, zur VerfŸgung gestellt werden.

Arbeitsverträge
Im Arbeitsvertrag werden grundsŠtzlich Arbeitszeit, Vertragsumfang (Teilzeit), TŠtigkeit,
Bezahlung, Probezeit oder Befristung, KŸndigungsbedingungen und tarifvertragliche Bin-
dung (im šffentlichen Dienst in der Regel TV-L) geregelt. Soweit Teile nicht geregelt sind
(auch nicht im Tarifvertrag), gelten die gesetzlichen Regelungen.
Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz  hat der Arbeitgeber den TeilzeitbeschŠftigten, die
einen Antrag auf Vertragsaufstockung/Erhšhung der Teilzeit gestellt haben, vor einer Neu-
einstellung in ihrem Bereich eine Vertragsaufstockung anzubieten (Musterantrag siehe An-
hang). Entsprechend muss der Arbeitgeber unter bestimmten Bedingungen bei Wegfall des
Befristungsgrundes die Befristung eines Arbeitsvertrages aufheben (Musterantrag siehe An -
hang).

Arbeitszeitmodelle
Sogenannte Lehrerarbeitszeitmodelle mit PrŠsenzzeitverpflichtungen gelten nur fŸr Lehr -
krŠfte, nicht jedoch fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte. Ihre
Rechte auf (ungeteilte)Pausenzeiten, Vor- und Nachbereitungszeiten ohne PrŠsenzpflicht
und Ausgleich von Mehrarbeit bei zusŠtzlichen PrŠsenzveranstaltungen(Kooperation, Schul-
festen, Klassenfahrten, Elternabenden u.Š.) bleiben davon unberŸhrt.
Bei der EinfŸhrung/Anwendung anderer Arbeitszeitregelungen ist der Personalrat zu beteili-
gen.
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Arbeitszeitregelungen
FŸr die Arbeitszeit der pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte
gilt:
 Die Gesamt-Arbeitszeit ist aufgeteilt in Zeit mit Kindern, die regelmŠ§ig in der Schule

abgeleistet wird, und die nicht stundenplanmŠ§ig festgelegte Vor- und Nachbereitungs-
zeit.

 Die Arbeitszeit  berechnet sich nach Zeitstunden.
 Die tŠgliche Arbeitszeit (Zeit mit Kindern) darf nur ungeteilt festgelegt werden (also

nicht 1 Stunde morgens und 2 Stunden mittags). Abweichungen sind nur bei ausdrŸckli-
cher Zustimmung der/des BeschŠftigten zulŠssig.

 Solange die tŠgliche Arbeitszeit 6 Zeitstunden nicht Ÿberschreitet, kšnnen den pŠdagogi-
schen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠften keine Arbeitspausen vorge -
schrieben wer den.

 Die tŠgliche Arbeitszeit (Zeit mit Kindern) berechnet sich von dem vorgeschriebenen
Zeitpunkt des Beginns bis zum vorgeschriebenen Ende der Anwesenheit in der Schule.
(z. B. Beginn 10:00 Uhr - Ende 13:00 Uhr = 3 Stunden Arbeitszeit; Beginn 7:50 Uhr -
Ende 11:00 Uhr = 3 Std. 10 Minuten Arbeitszeit).

 Alle Schulpausen, Zwischenzeiten u. Š. innerhalb dieses Zeitrahmens gelten als Arbeits-
zeit. Die Verrechnung von Schulpausen, Springstunden o. Š. mit Vor- und Nachberei-
tungszeit ist nicht zulŠssig.

 ZusŠtzlich angeordnete und abgesprochene Arbeitszeiten sind entweder zeitnah aus-
zugleichen oder als Mehrarbeit zu vergŸten. Die MehrarbeitsvergŸtung muss mit Belegen
und ge nauen Zeiten beantragt werden (Anspruch verfŠllt nach 6 Monaten).

 PŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte dŸrfen keinen Unterricht
erteilen (auch nicht vertretungsweise), allerdings z.B. bei Ausfall einer Lehrkraft in die-
ser Zeit betreuen.

 Ehemalige KiTa-Bremen-MitarbeiterInnen, die an Ganztagsschulen versetzt wurden, ha -
ben im Rahmen einer Vereinbarung zur Besitzstandswahrung 1,5 Stunden Arbeitszeit
/Woche fŸr Konferenzen, Dienstbesprechungen u.Š. und mŸssen in den Ferien Ferien-
dienst leisten.

Aufsichtspflicht
FŸr die Aufsichtspflicht gilt generell, dass die Aufsicht so umfassend sein soll, dass die Kin-
der/Jugendlichen unter normalen Bedingungen und bei normalem Verhalten weder Schaden
erleiden noch anrichten kšnnen. Das bedeutet, dass sie ggf. Ÿber drohende Gefahren aufge-
klŠrt und davon ferngehalten werden mŸssen. Das bedeutet nicht, dass die Kinder immer
unter strenger Kontrolle sein mŸssen. Sie sollen sich aber immer grundsŠtzlich beaufsichtigt
fŸhlen. Eventuelle UnfŠlle oder andere unvorhersehbare Ereignisse stellen in der Regel keine
Aufsichtspflichtverletzung dar. Eine Aufsichtspflichtverletzung liegt jedoch bei grober Fahr-
lŠssigkeit vor.
Die Mitgliedschaft in der GEW schlie§t Ÿbrigens eine Berufshaftpflichtversicherung, Berufs-
rechtsschutz sowie eine SchlŸs selversicherung ein.

Beförderungen
Befšrderungen sind bei der Senatorin fŸr Bildung fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogische FachkrŠfte zur Zeit nicht vorgesehen (au§er bisher der tarifvertraglich
vorgeschriebene BewŠhrungsaufstieg fŸr ausgebildete ErzieherInnen nach 3 Jahren). Das
halten GEW und Personalrat nicht fŸr angemessen, besonders da viele pŠdagogische Mitar-
beiterInnen auch noch andere fŸr Schule nŸtzliche Qualifikationen haben, die sie bei ihrer
Arbeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen und der Schule auch sinnvoll einsetzen.
Daher fordern GEW und Personalrat sowohl die BerŸcksichtigung zusŠtzlicher Qualifikatio-
nen bei der Bezahlung wie auch Befšrderungsstellen.

Befristete Arbeitsverträge  -> siehe Arbeitsverträge



10

Beschäftigte anderer Träger
Viele pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte sind bei anderen TrŠ -
gern (Schulverein, Stadtteilschule, ASB, DRK u.a.) eingestellt, aber an Schulen beschŠftigt.
Der Einsatz/ die BeschŠftigung an Schulen und die Arbeitsbedingungen unterliegen der Mit-
bestimmung des Personalrat Schulen, die Einstellung (Arbeitsvertrag, Bezahlung, Teilzeit-
zeit, Befristung) nicht.
Allerdings hat die Bildungsbehšrde versichert, dass mit den BeschŠftigungstrŠgern eine glei-
che Bezahlung (also entsprechend TV-L) vereinbart sei. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte
sofort mit den entsprechenden Unterlagen an den Personalrat Schulen wenden.
Die BeschŠftigten anderer TrŠger haben in der Schule die gleichen Rechte (z.B. Arbeitsbe-
dingungen) wie die bei der Senatorin fŸr Bildung BeschŠftigten. Sie werden vom Personalrat
Schulen gegenŸber Schulleitung und Bildungsbehšrde vertreten und kšnnen wŠhrend der
Arbeitszeit (oder mit †ber stundenvergŸtung) an den Personalversammlungen teilnehmen.
Bezogen auf ihren BeschŠftigungstrŠger werden sie vom zustŠndigen Betriebsrat vertreten.
GEW und Personalrat Schulen setzen sich dafŸr ein, dass alle an Schule fŸr Regelaufgaben
BeschŠftigten auch bei der Senatorin fŸr Bildung eingestellt werden. Eine Dienstvereinba -
rung Ÿber den Einsatz der pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte
von anderen TrŠgern hat die Bildungsbehšrde bisher abgelehnt.

Beschwerden über Pädagogische MitarbeiterInnen
Konflikte sollen dort gelšst werden, wo sie entstanden sind Ð also nicht Ÿber die Kšpfe der
Betroffenen hinweg. Ein unprofessioneller Umgang mit Eltern- und SchŸlerbeschwerden
fŸhrt nicht selten zu einer VerstŠrkung der Konflikte.
Die BroschŸre Beschwerdemanagement – zum konstruktiven und transparenten Umgang
mit Beschwerden über Lehrkräfte, wurde von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von LIS,
Personalrat und Behšrde erarbeitet. Der Personalrat setzt sich dafŸr ein, dass das Be-
schwerdemanagement in einer  Dienstvereinbarung fŸr alle pŠdagogisch TŠtigen an Schulen
verbindlich wird. Die BroschŸre ist auf der Homepage des Personalrates www.pr-
schulen.bremen.de einzusehen.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Mit der betrieblichen Eingliederung sollen lŠnger erkrankte Arbeitnehmer in ihrer Genesung
bzw. Gesunderhaltung unterstŸtzt werden. Das BEM gilt fŸr alle BeschŠftigten des šffentli-
chen Dienstes  (Die Regelungen bei anderen TrŠgern sind beim zustŠndigen Betriebsrat zu
erfragen). FŸr den bremischen šffentlichen Dienst ist Ÿber BEM eine Dienstvereinbarung
abgeschlossen worden. Sie geht eindeutig in Richtung UnterstŸtzung fŸr die erkrankten
Kol legInnen unter fŸrsorglichen Gesichtspunk ten.
Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, allen BeschŠftigten, die innerhalb der letzten 12
Monate ununterbrochen oder insgesamt lŠnger als 6 Wochen erkrankt waren, ein Ge-
sprŠchsangebot zu machen, um gesundheitsfšrdernde Ma§nahmen einzuleiten. Im GesprŠch
sind die Ziele des BEM zu erlŠutern und die Arbeitsbedingungen anzusprechen, die die Ar-
beitsfŠhigkeit nachhaltig beeintrŠchtigen kšnnen und ob vor Ort Ma§nahmen dagegen er -
griffen werden kšnnen. Die Erkrankung selbst ist nicht  Thema des GesprŠchs.
SelbstverstŠndlich kšnnen auf Wunsch z.B. Personalvertretung, Frauenbeauftragte, Schwe r-
behindertenvertreter und/oder eine Per son des persšnlichen Vertrauens teilnehmen.
Dieses GesprŠch ist nicht Pflicht , es kann ohne Angabe von GrŸnden abgelehnt werden.

Betriebsrat / Betriebsverfassungsgesetz
Der Betriebsrat (BR) ist die innerbetriebliche, gewŠhlte Interessenvertretung der BeschŠf -
tigten in einem Unternehmen der privaten Wirtschaft (entsprechend dem Personalrat im
šffentlichen Dienst). Grundlage der Betriebsratsarbeit ist das Betriebsverfassungsgesetz,
das umfassende Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte vorsieht. In kirchlichen Einrich-
tungen kann entsprechend eine Mitarbeitervertretung (MAV) eingerichtet werden Ð aller -
dings mit eingeschrŠnkten Rechten. Die BeschŠftigten jedes Betriebes haben das Recht ei-
nen Betriebsrat zu bilden. Die zustŠndigen Gewerkschaften (GEW, ver.di, ...) kšnnen Be-
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schŠftigte dabei beraten und unterstŸtzen. Betriebsratskandidaten und BetriebsrŠte unte r-
liegen einem besonderen KŸndigungsschutz.
BeschŠftigte anderer TrŠger werden sowohl vom Personalrat Schulen vertreten (fŸr den Ar-
beitsbereich Schulen und gegenŸber der Bildungsbehšrde) als auch von ihrem Betriebsrat
(gegenŸber ihrem Arbeitge ber).

Beurlaubung
Mšglich ist im šffentlichen Dienst eine
Beurlaubung aus persšnlichen AnlŠssen:
 z.B. bei der Niederkunft der Ehefrau/LebensgefŠhrtin, beim 25-, 40- oder 50-jŠhrigem

JubilŠum, bei schwerer Erkrankung eines Familienangehšrigen, der im selben Haushalt
lebt (je 1 Tag), beim Tod des Ehegatten/LebensgefŠhrten, eines Kindes oder Elternteils
(je 2 Tage), bei Erkrankung eines Kindes oder der Betreuungsperson eines Kindes (je 4
Tage).

Beurlaubung aus familiŠren GrŸnden:
 ohne DienstbezŸge fŸr die Betreuung von Kindern unter 18 Jahren oder pflegebedŸrfti-

ger sonstiger Angehšriger.
Beurlaubung aus arbeitsmarktpolitischen GrŸnden:
 auf Antrag bis zu 6 Jahren,
Beurlaubung in besonderen FŠllen:
 bis zu 6 Monaten, wenn ein wichtiger anderer Grund vorliegt und dem dienstlichen Be-

lange nicht entgegenstehen. Hinsichtlich der Dauer der Beurlaubung kann die oberste
Dienstbehšrde Ausnahmen (also lŠngere Beurlaubungen) beschlie§en.

Beurlaubung zur Betreuung von PflegefŠllen:
     Befristete unbezahlte Beurlaubung seit 2009 mšglich.
Achtung: AntrŠge auf lŠngerfristige Beurlaubung mŸssen zurzeit bis zum 12. Januar und
30.September fŸr das folgende Schulhalbjahr gestellt werden (Ausnahme: HŠrtefŠlle). Die
Behšrde mšchte diese Fristen zeitlich vorverlegen. Deshalb sind die geltenden verbindlichen
genauen Termine rechtzeitig im Per sonalrat Schulen zu erfragen.
Ein vorzeitiger Ausstieg aus einer Beurlaubung (z.B. bei wirtschaftlicher Notlage) ist in Aus-
nahmefŠllen mšglich.
 Siehe auch unter Sonderurlaub

Bezahlung
Die Bezahlung der pŠdagogischen Mitarbeiter erfolgt nach dem Tarifvertrag der BundeslŠn-
der TV-L, der fŸr die Arbeitnehmer des šffentlichen Dienstes der meisten BundeslŠnder ver-
bindlich ist. Nach Auskunft der Senatorin fŸr Bildung sind auch die anderen BeschŠftigung s-
trŠger durch eine Vereinbarung verpflichtet, nach TV-L zu bezahlen (sollte dies nicht der Fall
sein, bitte mit Unter lagen beim Personalrat Schulen melden).
Die VergŸtung von ErzieherInnen erfolgt mindestens nach TV-L Entgeltgruppe 6    (entspre-
chend frŸher BAT VIb mit BewŠhrungsaufstieg nach 3 Jahren nach BAT Vc / TV-L Entgelt-
gruppe 8). Die VergŸtung von ãAngestellten in der TŠtigkeit einer ErzieherInÒ (ohne Erzie-
herausbildung) erfolgt nach Tarifvertrag in TV-L Entgeltgruppe 5 (entsprechend frŸher BAT
VII). Allerdings haben GEW und Personalrat Schulen bei der EinfŸhrung der ãVerlŠsslichen
GrundschuleÒ erreicht, dass in diesem Bereich auch Nicht-ErzieherInnen mindestens nach
BAT VIb (also TV-L Entgeltgruppe 6) bezahlt werden.
Die pŠdagogischen MitarbeiterInnen / sozialpŠdagogischen FachkrŠfte an VerlŠsslichen
Grundschulen und Ganztagsschulen erhalten in der Regel seit 2003 nur 95% der VergŸtung
bezogen auf ihre arbeitsvertragliche Zeit mit Kindern, weil ein Teil der Ferien vom Arbeitg e-
ber gegengerechnet wird (KollegInnen mit 100% Bezahlung sind zum Feriendienst ver -
pflichtet). 2003 wurde die anteilige Vorbereitungszeit von der Behšrde von rund 15% auf
rund 10% gekŸrzt. GEW und Personalrat Schulen fordern eine RŸcknahme dieser Gehalt s-
kŸrzung
FŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte.
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Bildungsurlaub
Nach dem bremischen Bildungsurlaubsgesetz (siehe Anhang) haben alle BeschŠftigten in
Bremen Anspruch auf Bildungsurlaub ( 5 Tage pro Jahr oder 10 Tage in 2 Jahren) Ð zusŠtz-
lich zum tariflichen Erholungsurlaub. Die Bezahlung lŠuft wŠhrend des Bildungsurlaubs wei -
ter, die Kosten des Bildungsurlaubs selbst hat in der Regel der/die BeschŠftigte zu tragen.
Ausnahmen sind mšglich bei dienstlichen Angeboten der Finanzsenatorin fŸr den šffentlich
Dienst.
Siehe auch unter Fortbildung

Dienstbefreiung  siehe Sonderurlaub

Ehemalige KiTa-Bremen-Beschäftigte
Mit der Einrichtung der Ganztagsgrundschulen wurde der Betrieb der entsprechenden Horte
eingeschrŠnkt und teilweise Hort-KollegInnen an die Ganztagsgrundschulen versetzt. FŸr
diese KollegInnen gelten im Rahmen einer Besitzstandswahrung andere Regelungen: sie
erhalten eine 100%-VergŸtung und 1,5 Stunden pro Woche fŸr Konferenzen, Dienstbespre-
chungen u.Š. und mŸssen in den Schulferien Feriendienst z.T. an anderen Schulstandorten
leisten. (Achtung: rechtzeitig Anfang des Jahres Urlaub anmelden !)

Elternarbeit
Die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte sind entsprechend den
Schulgesetzen seit 2005 (siehe Anlage) zur Zusammenarbeit mit den Eltern verpflichtet.
Jedoch hat es fŸr diesen neuen Aufgabenbereich bisher noch keine Zuweisung zusŠtzlicher
Arbeitszeit gegeben. Die GEW und der Personalrat Schulen fordern einen entsprechenden
Mehrarbeitsausgleich bzw. Vertragsaufstockung fŸr alle pŠdagogischen MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte fŸr alle zusŠtzlichen Aufgaben durch die SchulgesetzŠnde -
rung von 2005.

Elternzeit, Elterngeld  siehe Mutterschutz

Feriendienst
Ferienbetreuung fŠllt (au§er fŸr die ehemaligen KiTa-Bremen-MitarbeiterInnen) fŸr die pŠ-
dagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte in der Regel nicht an. Die
Ferienzeit wird teilweise fŸr Vorbereitungszeit gegengerechnet, teilweise wird die VergŸtung
auf 95% gekŸrzt. Feriendienste und der Einsatz an anderen als der Stammschule unterliegt
der Mitbestimmung.

Fortbildung
FŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen/sozialpŠdagogische FachkrŠfte gilt Ð anders als fŸr Lehr-
krŠfte Ð keine Fortbildungsverpflichtung. Sie haben jedoch das Recht auf Fortbildung. Fort-
bildungen werden u.a. angeboten beim Landesinstitut fŸr Schule; auch Fortbildungen fŸr
LehrkrŠfte sind grundsŠtzlich fŸr alle pŠdagogische MitarbeiterInnen offen. DarŸber hinaus
gibt es ein zentrales umfangreiches Fortbildungsangebot der Senatorin fŸr Finanzen fŸr den
gesamten šffentlichen Dienst. Fort- und Weiterbildungen im dienstlichen Interesse (von den
Vorgesetzten zu bescheinigen) sind Teil der Arbeitszeit. Der Gesamtpersonalrat (GPR) hat
dazu eine Dienstvereinbarung abgeschlossen.
Bei anderen BeschŠftigungstrŠgern gelten eventuell andere Regelungen und Fortbildungs -
angebote (beim zustŠndigen Betriebsrat zu erfragen).
Siehe auch unter Bildungsurlaub und Weiterbildung zur ErzieherIn
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Frauenbeauftragte
Neben dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung gehšrt die Frauenbeauftragte
Schulen zu den Personalvertretungen. Die Frauenbeauftragte unterstŸtzt  die weiblichen
BeschŠftigten, speziell in FŠllen von Ungleichbehandlung und Benachteiligung auf Grund des
Geschlechts sowie in Arbeitsbereichen und Berufen, in denen Ÿberwiegend Frauen tŠtig sind.
Frauenbeauftragte und Personalrat arbeiten eng zusammen.
Kontakt: Frauenbeauftragte Schulen, Rembertiring 9-11, 28195 Bremen, Raum 711,
Tel:0421/361-2453

Geringfügige Beschäftigung
FŸr sogenannte geringfŸgig BeschŠftigte gilt der Schutz des Arbeitsrechtes und der Perso-
nalvertretungen in gleichem Umfang wie fŸr die anderen BeschŠftigten.
Viele pŠdagogische MitarbeiterInnen werden nur mit wenigen Stunden als ãgeringfŸgig Be -
schŠftigteÒ eingestellt. Die ãgeringfŸgige BeschŠftigungÒ hat fŸr die BeschŠftigten den Vor -
teil, dass (nur geringe) Steuern und SozialversicherungsbeitrŠge vom Arbeitgeber bezahlt
werden mŸssen. Das ergibt einen hšheren Nettoverdienst. Allerdings hat die geringfŸgige
BeschŠftigung auch viele Nachteile fŸr die BeschŠftigten: es besteht kein Leistungsanspruch
bei Krankenversicherung und Pflegeversicherung (diese mŸssen extra abgeschlossen und
bezahlt werden, wenn kein Familienversicherungsanspruch besteht). DarŸber hinaus werden
keine RentenansprŸche erworben, wenn kein Extrabeitrag zur Rentenversicherung bezahlt
wird. Und: bei einer normal versteuerten und versicherten BeschŠftigung kšnnen die Versi -
cherungskosten von der Steuer abgesetzt werden und bei geringem Einkommen Steuer-
rŸckzahlungen Ÿber den Lohnsteuerjahresausgleich anfallen.

Gesamtkonferenz
Die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte sind gleichberechtigte
Mitglieder der Gesamtkonferenz. FŸr alle Mitglieder der Gesamtkonferenz gilt: sie kšnnen in
allen Punkten mitberaten, bei mindestens einer Viertelstelle (10 Stunden/Woche bei pŠd.
Mitarbeit.) sind sie voll stimmberechtigt. Die Aufgaben der Gesamtkonferenz sind im Schul -
verwaltungsgesetz festgehalten. Die Gesamtkonferenz wŠhlt auch VertreterInnen fŸr die
Schulkonferenz, die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogisches Fachpersonal
sollen in der Schulkonferenz vertreten sein. Die Teilnahmeverpflichtung an der Gesamtkon-
ferenz ist fŸr die pŠdagogischen MitarbeiterInnen eine neue Aufgabe seit 2005. Die GEW
und der Personalrat Schulen fordern fŸr alle zusŠtzlichen Aufgaben durch die Schulgesetze
einen entsprechenden Mehrarbeitsausgleich bzw. Vertragsaufstockung.

Gesamtpersonalrat
Der Gesamtpersonalrat vertritt die Interessen aller BeschŠftigten des šffentlichen Dienstes
in Bremen in gemeinsamen, Ÿbergreifenden Angelegenheiten, soweit nicht der spezielle Per -
sonalrat der Dienststelle zustŠndig ist. Personalrat Schulen und Gesamtpersonalrat arbeiten
zusammen und unterstŸtzen sich gegenseitig.

Gewerkschaft
Alle BeschŠftigten haben nach dem Grundgesetz das Recht, Mitglied einer Gewerkschaft zu
sein. Die Gewerkschaft vertritt die Interessen der BeschŠftigten gegenŸber den Arbeitg e-
bern z.B. bei Tarifverhandlungen und ggf. mit Arbeitskampfma§nahmen wie Streik. Dadurch
stellt die Gewerkschaft sicher, dass die Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung
und die Arbeitszeit nicht willkŸrlich verschlechtern kšnnen. Je hšher der Anteil der BeschŠf-
tigten in der Gewerkschaft ist, desto mehr kann die Gewerkschaft fŸr die BeschŠftigten
durchsetzen.
Die zustŠndige Gewerkschaft fŸr die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen
FachkrŠfte und LehrkrŠfte im Bereich Schulen ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft/GEW. FŸr nichtpŠdagogische BeschŠftigte ist die Gewerkschaft ver.di zustŠndig.
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Gewerkschaftsmitglieder haben einen Rechtsanspruch auf alle Leistungen aus den entspre -
chenden TarifvertrŠgen, Nicht-Mitgliedern kšnnen diese (z.B. Gehaltserhšhungen) verwei -
gert werden. DarŸber hinaus haben Gewerkschaftsmitglieder in der Regel z.B. in der GEW
Anspruch auf berufliche Rechtsberatung und Rechtsschutz sowie eine Berufshaftpflicht- und
SchlŸsselversicherung. Sie sind bei Arbeitskampf und Streik geschŸtzt und erhalten Streik -
geld. GEW-Mitglieder erhalten die Monatszeitschriften ãErziehung und WissenschaftÒ und
ãblzÒ (fŸr Bremen) kostenlos. PŠdagogische MitarbeiterInnen in der GEW haben einen be-
sonders niedrigen Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 2,83 Euro/Monat).
Kontakt: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Landesverband Bremen, Lš-
ningstr.35, 28195 Bremen, Tel: 0421/33764-0, Fax: 0421/33764-30, E-Mail: info@gew-
hb.de , Internet: www.gew-hb.de

Jobticket
Alle im šffentlichen Dienst angestellten BeschŠftigten haben Anspruch auf ein vergŸnstigtes
ãJobticketÒ fŸr den šffentlichen Nahverkehr. Die genauen aktuellen Bedingungen sind bei
den VerwaltungskrŠften in den Schulen oder beim Personalrat zu erfragen. Bei anderen Be-
schŠftigungstrŠgern kann es andere Regelungen geben.

Klassenfahrten / Ausflüge
Durch die Schulleitung angeordnete bzw. genehmigte Klassenfahrten sind Mehrarbeit und
entsprechend zu vergŸten oder mit Freizeit auszugleichen. Ein Recht auf Teilnahme an einer
Klassenfahrt besteht nicht.
Siehe auch: Mehrarbeit und Reisekostenerstattung

Kooperation mit Lehrkräften
Entsprechend den Schulgesetzen sind die pŠdagogischen MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte zur Zusammenarbeit mit den LehrkrŠften der Schule und
zur Teilnahme an Schulleben und Schulentwicklung verpflichtet. Die Arbeit soll miteinander
abgestimmt werden, eine einseitige Weisungsbefugnis der LehrkrŠfte bezŸglich der Arbeit
der pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte lŠsst sich daraus nicht
ableiten.
GEW und Personalrat sind der Ansicht, dass den KollegInnen fŸr die sinnvolle und notwendi -
ge Kooperation bei nur 10% Vorbereitungszeit nicht genug Arbeitszeit dafŸr zur VerfŸgung
steht und fordern, dass den pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen Fach-
krŠf ten bezahlte Kooperationszeit zur VerfŸgung gestellt wird.
Siehe auch: Gesetze, Verordnungen,...

Krankheit
Die Krankmeldung muss am ersten Krankheitstag mšglichst rechtzeitig vor Arbeitsbeginn
bei der Schulleitung sowie ggf. zusŠtzlich beim Arbeitgeber erfolgen und sollte die voraus-
sichtliche Dauer der Krankheit beinhalten. Zu AuskŸnften Ÿber die Art der Erkrankung ist
niemand verpflichtet. Am dritten Krankheitstag muss zusŠtzlich eine Šrztliche ArbeitsunfŠ -
higkeitsbescheini gung /Krankmeldung vorgelegt werden.
Die Gehaltsfortzahlung erfolgt fŸr 6 Wochen, danach zahlt die gesetzliche Krankenkasse
fŸr Versicherte ein geringeres Krankengeld, das bei Arbeitnehmern des šffentlichen
Diens tes durch einen Krankengeldzuschuss des Arbeitgebers auf die Hšhe des Nettoentge l-
tes aufgestockt wird. Je nach BeschŠftigungsdauer wird der Zuschuss bis zu lŠngstens 33
Wochen gezahlt, danach nur noch Krankengeld fŸr eine beschrŠnkte Zeit.
Nach mindestens 6 Wochen Krankheit wird von der Schulleitung ein sogenanntes BEM-
Gespräch zur UnterstŸtzung der betrieblichen Eingliederung gefŸhrt (siehe: Betriebliches
Eingliederungsmanagement).
Bei anderen Arbeitgebern kšnnen andere Regelungen gelten.
Bei längerer Krankheit unbedingt vom Personalrat Schulen oder zustŠndigen Betriebsrat
beraten lassen !
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Kündigung
KŸndigungen von Seiten des Arbeitgebers unterliegen genauen gesetzlichen und tarifver -
traglichen Vorschriften. Bei einer KŸndigung immer sofort an den zustŠndigen Personalrat
bzw. Betriebsrat und/oder Gewerkschaft bzw. Arbeitnehmerkammer wenden, da meist kur -
ze Fristen eingehalten werden mŸssen ! Keine ZustimmungserklŠrung o.Š. unterschreiben !
GrundsŠtzlich gilt:

- fŸr befristete ArbeitsvertrŠge gelten fŸr den Arbeitgeber besondere Bedingungen,
- in der Probezeit (6 Monate bei unbefristeten VertrŠgen) kšnnte auch ohne BegrŸn -

dung mit zwei Wochen Frist zum Monatsende gekŸndigt werden,
- nach der Probezeit gelten tarifliche oder mindestens die gesetzlichen KŸndigungs -

fris ten je nach BeschŠftigungsdauer ( z.B.  im šffentlichen Dienst bei einer BeschŠfti-
gung von mehr als einem Jahr: 6 Wochen zum Quartalsende).

Lassen sie sich auf jeden Fall beraten, da die Situation je nach Einzelfall unterschiedlich
sein kann.
Wenn sie selbst kŸndigen wollen, gelten im Prinzip auch bestimmte fristen, jedoch ist auch
eine frŸhere  einvernehmliche Auflšsung des Arbeitsvertrages mšglich. Auch hier gilt : vor
einer EigenkŸndigung unbedingt beraten lassen.

Kuren  siehe Stationärer Klinikaufenthalt

Mehrarbeit
Angeordnete Mehrarbeit muss innerhalb einer bestimmten Zeit ausgeglichen oder Ð falls
dies nicht mšglich ist Ð bezahlt werden.
MehrarbeitsvergŸtung muss beantragt werden. In diesem Fall werden alle angeordneten
und geleisteten Mehrarbeitsstunden im Monat nach MehrarbeitsvergŸtungstabelle bezahlt.
TeilzeitkrŠfte bekommen jede angeordnete Mehrarbeitsstunde ab der 1. †berstunde anteilig
vergŸtet. Angestellte TeilzeitkrŠfte kšnnen 6 Monate rŸckwirkend die anteilige Bezahlung
ihrer Mehrarbeit beantragen.
Mehrarbeit in Altersteilzeit ist nach dem Altersteilzeit-Gesetz grundsŠtzlich nicht zulŠssig ,
jedoch bei gesichertem Mehrarbeitsausgleich mšglich.

Mehrere Arbeitsverträge an einer Schule
Es gibt viele KollegInnen, die mehrere VertrŠge fŸr im Prinzip gleiche TŠtigkeiten an einer
Schule haben (z.B. bei der Bildungsbehšrde und dem Schulverein). Diese MehrfachvertrŠge
sind rechtlich fragwŸrdig, wir empfehlen daher sich bei der Gewerkschaft oder Arbeitneh-
merkammer rechtlich beraten zu lassen und den Personalrat Schulen zu informieren.

MitarbeiterInnengespräche  siehe Personalentwicklungsgespräche

Mobbing – kein normaler Konflikt
Was ist Mobbing?
Mobbing beinhaltet, dass jemand von KollegInnen, Vorgesetzten oder Untergebenen schik a-
niert, belŠstigt, drangsaliert, beleidigt, ausgegrenzt oder beispielsweise mit krŠnkenden €u-
§erungen belegt wird. Es geht um lŠngere ZeitrŠume von mindestens einem halben Jahr.
Diese Handlungen, gegen eine Person oder auch eine Gruppe gerichtet, kšnnen zu schweren
psychischen und kšrperlichen SchŠden fŸhren.

Was kann ich tun, wenn ich zum Opfer werde?
Als Opfer muss ich Ÿber die Probleme mit einer Vertrauensperson sprechen. Ich muss ver-
suchen, ruhig und gelassen meine eigene Position verantwortlich gegenŸber den identifi-
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zier ten Widersachern zu vertreten. Eventuell muss ich mir Hilfe beim Personalrat Schulen
oder beim Arbeitgeber (z.B. Ÿber die Schulaufsicht) in Form einer begrŸndeten Beschwerde
einholen. Die/der Betroffene sollte mšglichst konkrete Kritik Ÿben und pauschale VorwŸrfe
vermeiden. Alle Schritte des eigenen Vorgehens und das der WidersacherIn sollten doku-
mentiert werden. Die Situation des Mobbing muss in der Regel von au§en beendet werden.
Der Gesamtpersonalrat im šffentlichen Dienst hat deshalb eine Dienstvereinbarung  Konflikt-
bewältigung am Arbeitsplatz mit dem šffentlichen Arbeitgeber abgeschlossen, um ein Ver -
fahren zur professionellen Konfliktberatung einzurichten.

Mutterschutz - Stillzeiten - Elternzeit - Elterngeld
Mutterschutz:
Sobald eine Schwangerschaft bekannt wird, ist eine Schwangerschaftsanzeige beim Arbeit-
geber zu empfehlen. SpŠtestens dann erfolgt eine GefŠhrdungsanalyse des Arbeitsplatzes.
Beide SchriftstŸcke werden der Gewerbeaufsicht weitergeleitet. Schwangere dŸrfen nŠmlich
nicht zu gefŠhrlichen oder gefahrentrŠchtigen Arbeiten oder Diensten herangezogen wer-
den, sie kšnnen sich von Hofaufsichten oder vom Sport- und Schwimm-AktivitŠten befreien
lassen.
Sechs Wochen vor der Geburt tritt ein BeschŠftigungsverbot ein; die Schwangere kann auf
freiwilliger Basis weiterarbeiten, diese Entscheidung aber jederzeit widerrufen.
Nach der Geburt tritt ein absolutes BeschŠftigungsverbot fŸr die Dauer von acht Wochen
ein. Bei FrŸh- und Mehrlingsgeburten verlŠngert sich die Frist nach der Geburt auf zwšlf
Wochen.
BezŸge, Krankenkasse : WŠhrend dieser Zeit setzen sich die BezŸge fŸr Angestellte aus dem
Mutterschaftsgeld der Krankenkasse und den BezŸgen vom Arbeitgeber zusammen.
Probleme gibt es bei privat versicherten Angestellten: Die Performa Nord geht davon aus,
dass alle Angestellten gesetzlich krankenversichert sind und zahlt deshalb lediglich den Dif-
ferenzbetrag zwischen dem Mutterschaftsgeld der Krankenkassen und dem monatlichen
Nettogehalt.
In der Elternzeit sind Angestellte weiterhin pflichtversichert. Angestellte, die privat versi-
chert sind, erhalten lediglich einen gesetzlichen Zuschuss von zirka 30 !.

Elternzeit: Unmittelbar im Anschluss an die o. g. Mutterschutzfrist kann Elternzeit - sie muss
spŠtestens sieben Wochen vor Beginn beantragt werden - in Anspruch genommen werden.
Gleichzeitig muss erklŠrt werden, wie lange sie dauern soll. Wird die Anmeldefrist von sie-
ben Wochen nicht eingehalten, verschiebt sich der Termin fŸr den Beginn entsprechend.
Die Elternzeit kann vom Vater oder der Mutter (sowohl anteilig von jedem Elternteil allein
oder gemeinsam), wenn beide im selben Haushalt leben, bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres eines Kindes genommen werden. Die Zeit der Mutterschutzfrist wird angerech-
net. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Anteil von bis zu 12 Monaten der Elternzeit
auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes Ÿbertragen werden.
In der Elternzeit ist eine všllige Freistellung oder Teilzeitarbeit mšglich.
Stillzeiten:
Auf Grundlage der Mutterschutzverordnung und des Mutterschutzgesetzes haben die GEW
und der Personalrat Schulen 1985 folgende Regelung mit dem Arbeitgeber verein bart:
TŠglich soll mindestens einmal eine Zeitstunde oder zweimal eine halbe Zeitstunde zum
Stil len fŸr Voll- und TeilzeitbeschŠftigte gewŠhrt werden, wozu sich am besten die Rand -
stunden eignen. Die Vorlage einer Stillbescheinigung genŸgt.
Elterngeld:
Zuvor berufstŠtige MŸtter oder VŠter erhalten 67 Prozent des Nettolohns der vergangenen
zwšlf Monate (vor dem Mutterschutz), hšchstens jedoch 1800 Euro. Alleinerziehende und
Geringverdienende erhalten einen monatlichen Sockelbetrag von 300 Euro. Das Elterngeld
gibt es zusŠtzlich zum Kindergeld. Mutterschaftsgeld und Elterngeld eines Šlteren Kindes
werden nicht angerechnet.
Elterngeld gibt es mindestens zwšlf Monate, zwei weitere Monate werden gezahlt, wenn
auch das zweite berufstŠtige Elternteil fŸr zwei Monate die Kinderbetreuung Ÿbernimmt. Es
gibt ebenfalls die Mšglichkeit, fŸr 24 Monate das Elterngeld in halber Hšhe zu beziehen.
Beide Partner kšnnen aber auch zeitgleich oder nacheinander fŸr sieben Monate in Elternzeit
gehen. BerufstŠtige Alleinerziehende bekommen volle 14 Monate Elterngeld bezahlt.
VerŠnderte Regelungen gibt es bei Geschwisterkindern, Mehrlingsgeburten und Adoptionen.
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†ber eine mšgliche €nderung der Steuerklasse sollten Sie sich beraten lassen.
Genaue AuskŸnfte erteilen die Elterngeldstellen in Bremen:

Amt fŸr Soziale Dienste Bremen
Sozialzentrum Mitte / …stliche Vorstadt
Elterngeldstelle und Erziehungsgeldstelle
Rembertiring 39
28203 Bremen
Telefon: 0421/361-0

Stadtamt
BŸrgerServiceCenter-Mitte
Pelzerstra§e 40
28195 Bremen

Telefon: 0421/361-88666

Nebentätigkeiten
Arbeitnehmer im šffentlichen Dienst mŸssen NebentŠtigkeiten gegen Entgelt (8 Zeitstunden
pro Woche bei VollzeitbeschŠftigten) dem Arbeitgeber vorher schriftlich zur Kenntnis geben.
Bei Teilzeit kšnnen andere Grenzen gelten. Bei anderen TrŠgern gelten ggf. andere Rege-
lungen.
Der Arbeitgeber kann nur dann NebentŠtigkeiten untersagen oder mit Auflagen versehen,
wenn diese die ErfŸllung der arbeitsvertraglichen Pflichten oder berechtigte Interessen des
Arbeitgebers beeintrŠchtigen kšnnten.

Pädagogische MitarbeiterInnen /sozialpädagogische Fachkräfte
GrundsŠtzlich: Die pŠdagogischen MitarbeiterInnen in der Betreuung der VerlŠsslichen
Grundschule und an Ganztagsschulen sind gleichberechtigte Mitglieder der Gesamtkonfe-
renz. Die PŠdagogischen Mitarbeiterinnen sollen auch in der Schulkonferenz  und im Perso-
nalausschuss vertre ten sein.
PŠdagogische MitarbeiterInnen mŸssen mit LehrkrŠften und Eltern zusammenarbeiten. Sie
sind  ge genŸber der Schulleitung weisungsgebunden, nicht jedoch gegenŸber LehrkrŠften.
Bei einem privaten BeschŠftigungstrŠger eingestellte  und in Schulen beschŠftigte pŠdagogi-
sche MitarbeiterInnen werden hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen vom Personalrat Schu-
len beraten und vertreten und kšnnen wŠhrend ihrer Arbeitszeit an den Personalversamm-
lungen teilnehmen. Hinsichtlich ihrer Vertragsbedingungen (Bezahlung, Arbeitszeitumfang)
werden sie vom Betriebsrat bei ihrem Arbeitgeber vertreten.

An jedem ersten Donnerstag im Monat trifft sich um 16 Uhr 30 die „AG Pädagogische
MitarbeiterInnen“ in den RŠumen der GEW, Lšningstra§e 35, 28195 Bremen. Interessen-
tInnen sind herzlich eingeladen !

Personalakten
Die Personalakte fŸr BeschŠftigte des šffentlichen Dienstes wird in der Dienststelle, also bei
der Senatorin fŸr Bildung gefŸhrt, eine zweite Personalakte oder Nebenakte darf in der
Schule nicht gefŸhrt werden. Auf Wunsch kann jede/r BeschŠftigte Einsicht in Ihre/seine
Personalakte nehmen. GrundsŠtzlich gilt, dass den BeschŠftigten jede Beschwerde, Be-
haup tung oder Bewertung, die ungŸnstig oder nachteilig sein kšnnte, vor Aufnahme in die
Personalakte zur Kenntnis gebracht werden muss. DarŸber hinaus ist der/dem BeschŠftigten
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme muss mit zur Personalakte
genommen wer den.
In der Schule dŸrfen nur die Daten der KollegInnen in Handakten gespeichert werden, die
benštigt werden, um den Schulbetrieb zu organisieren. Hierzu zŠhlen Krankenzeiten,
Dienstliche Beurlaubungen, Sonderurlaub, Unterrichtseinsatz, Mehrarbeit etc.
Die/der SchulleiterIn darf allerdings Listen fŸhren zu statistischen Zwecken (nicht personen-
gebunden) oder um eine gerechte Verteilung des Einsatzes fŸr Krankenvertretungen zu ge-
wŠhrleisten. Protokolle von PersonalgesprŠchen in der Schule dŸrfen in der Schule nicht
gespeichert werden.
FŸr BeschŠftigte bei anderen TrŠgern kšnnen andere Regelungen gelten (zustŠndigen Be-
triebsrat fragen).
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Personalausschüsse
Nach ¤ 76 des Schulverwaltungsgesetzes kšnnen die Gesamtkonferenz und der Beirat des
nichtunterrichtenden Personals einen Personalausschuss wŠhlen, der aus zwei VertreterI n-
nen der Gesamtkonferenz (davon eine/r der pŠdagogischen MitarbbeiterInnen
/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte) und einer/m VertreterIn des nichtunterrichtenden Perso-
nals besteht. Der Personalausschuss berät die/den SchulleiterIn in Angelegenheiten der Be-
schäftigten und vermittelt auf Wunsch in deren dienstlichen Angelegenheiten. Aufgabenfel-
der des Personalausschusses kšnnen u.a. sein:
 Einsatz der BeschŠftigten
 PrŠsenzzeitregelungen
 Teilzeitregelungen/Aufstockungen
 Vertretungsregelungen
 Regelungen zur Fortbildung
 Beratung und UnterstŸtzung der KollegInnen bei GesprŠchen mit der Schulleitung
 Transparenz der Kriterien fŸr Abordnungen und Versetzungen
Nach ¤ 16 LehrerInnendienstordnung hei§t es: Die/der SchulleiterIn soll den Personalaus-
schuss in Fragen der Personalentwicklung einbeziehen.
Die Umsetzung der neuen Gesetze und Verordnungen fŸhrt hŠufig zu Konflikten. Dabei zeigt
sich immer wieder, wie wichtig es ist, Probleme frŸhzeitig zu bearbeiten und vor Ort Lšsun-
gen zu finden. Hier kommt dem Personalausschuss eine wichtige Funktion fŸr die Artikulie -
rung und Wahrnehmung kollegialer Interessen an jeder Schule zu.
Die GEW bietet fŸr die Arbeit in PersonalausschŸssen Fortbildungen an.

Personalrat
Der Personalrat Schulen ist die gewŠhlte Interessenvertretung aller BeschŠftigten an den
Bremer šffent l ichen Schulen (LehrkrŠfte, pŠdagogische MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogische FachkrŠfte, VerwaltungskrŠfte, 1-Euro-KrŠfte,...) Ð auch , wenn sie bei
einem anderen TrŠger beschŠftigt sind. Er berŠt, unterstŸtzt und vertritt die BeschŠftigten
gegenŸber den Schulleitungen und gegenŸber der Bildungsbehšrde. FŸr den Bereich der
pŠdagogischen MitarbeiterInnen sind im Personalrat Schulen:
 Andrea Kšster und Ursula Braun-Stršmer.
Kontakt: pr-schulen@bildung.bremen.de , Tel: 0421/361-4667 und Ð6044, Fax 361-16291

Personalversammlungen
Mindestens zweimal pro Jahr findet eine Personalversammlung statt, auf der der Personalrat
Ÿber wichtige Themen informiert. Jede/r BeschŠftigte (auch die BeschŠftigten bei anderen
TrŠgern) hat das Recht an den Personalversammlungen teilzunehmen - auch wŠhrend der
Arbeitszeit. Weg- und Pausenzeiten mŸssen bei der Festsetzung des Arbeitsendes ausrei -
chend berŸck sichtigt werden.
Personalversammlungen gelten als Arbeitszeit und werden ggf. als Mehrarbeit vergŸtet.

Personalentwicklungsgespräche - MitarbeiterInnengespräche
PersonalentwicklungsgesprŠche sind  Ð anders als bei LehrkrŠften Ð fŸr pŠdagogische Mita r-
beiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte nicht vorgeschrieben, aber mšglich. Bei anderen
TrŠgern kšnnen ggf. andere Regelungen gelten.
Sie sind keine Konflikt- oder BeurteilungsgesprŠche. Sie dŸrfen keine ma§regelnden Perso-
nalentscheidungen zur Folge haben und keine Grundlage fŸr GewŠhrung oder Verweigerung
leistungsbezogener Bezahlung bieten. Sie sollen der UnterstŸtzung der beruflichen Weite r-
entwicklung dienen.
GEW und Personalrat fordern, dass PersonalentwicklungsgesprŠche fŸr alle BeschŠftigten
auf der Grundlage der Dienstvereinbarung PersonalentwicklungsgesprŠche stattfinden.

Präsenztage / Präsenzzeiten
PrŠsenztage wŠhrend der Schulferien und zusŠtzliche PrŠsenzzeiten neben der Arbeitszeit
mit Kindern sind nur fŸr LehrkrŠfte vorgeschrieben und Teil der normalen Arbeitszeit, nicht
jedoch fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte. (Ausnahme: bei
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an die Schulen versetzte ehemaligen HortmitarbeiterInnen sind Zeiten fŸr Konferenzen und
Dienstbesprechungen in begrenztem Umfang festgelegt.)
Da die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte aber durch die
Schulgesetze seit 2005 u.a. zur Kooperation mit den LehrkrŠften verpflichtet sind, ist eine
Teilnahme daran sinnvoll. Wenn sie von der Schulleitung angeordnet wird ist sie auf jeden
Fall als Mehrarbeit auszugleichen oder zu vergŸten.
Die GEW und der Personalrat Schulen fordern, dass Kooperation, PrŠsenztage und PrŠsenz-
zeiten fŸr die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte auf jeden
Fall bei der Arbeitszeit zusŠtzlich berŸcksichtigt werden.

Probezeit
Bei Einstellung hat Jede/r zunŠchst eine sechsmonatige Probezeit. Sie kann nicht verlŠngert
werden. In der Probezeit ist eine KŸndigung ohne BegrŸndung mšglich. Falls eine Beurtei-
lung erstellt wird, muss dieses Gutachten im šffentlichen Dienst der/dem Betroffenen offen
gelegt werden. GrundsŠtzliche Empfehlung: Deuten sich Konflikte an einer Schule an, die zu
Problemen fŸhren kšnnten, sollte man sich sehr frŸhzeitig an den Personalrat Schulen wen-
den.

Reisekostenerstattung bei Schulfahrten und Ausflügen
Die Regelungen Ÿber die Erstattung von Reisekosten sind am 01.08.2001 in Kraft getreten.
 Alle Bediensteten, die aus dienstlichem Anlass an einer Schulfahrt teilnehmen, haben

Anspruch auf Erstattung der Reisekosten. Sonstigen Begleitpersonen kšnnen die Kosten
erstattet werden.

 FŸr Unterkunft werden bis zu 11 Euro und fŸr Verpflegung bis zu 12 Euro erstattet.
 Die notwendigen Fahrtkosten fŸr Hin- und RŸckfahrt werden erstattet, Fahrtkosten am

Aufenthaltsort nur bis zur Hšhe von 11 Euro.
 Nachgewiesene Nebenkosten (Eintrittsgelder fŸr Museen, Theater usw.) werden bis zu

einer Hšhe von 13 Euro erstattet.
Allerdings werden diese Kosten nur im Rahmen des Reisekostenbudgets der einzelnen
Schule erstattet. Der Verzicht auf die gesamten oder anteiligen Reisekosten ist aber nur
zulŠssig, wenn die Initiative zu diesem Verzicht vom Dienstreisenden ausgeht. NŠheres ist
im Erlass 4/2006 beschrieben.

Sabbatjahr
Das Sabbatjahr oder Sabbatical ist eine Form der TeilzeitbeschŠftigung im šffentlichen
Dienst (bei anderen BeschŠftigungstrŠgern gelten ggf. andere Regelungen). WŠhrend eines
Zeitraums von vier bis sieben Jahren wird ein bezahltes Freistellungsjahr angespart und
abgefeiert. Die Krankenversicherung bleibt im Freistellungsjahr erhalten. Das Schuljahr mit
der Freistellung, das zusammenhŠngend zu nehmen ist, liegt am Ende des Gesamtzeit-
raums. AntrŠge gibt es im Schulsekreta riat.
TeilzeitbeschŠftigte verbleiben wŠhrend der Ansparphase in einer BeschŠftigung gemŠ§ der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit.
Das Ende des Sabbatical muss spŠtestens der Rentenbeginn sein. Ein vorzeitiger Ausstieg
aus einem Sabbatical zur Teilnahme an Altersteilzeit ist grundsŠtzlich nicht mšg lich.
Beispiel: Laufzeit 5 Jahre = 4 Jahre Arbeit + 1 Jahr Freistellung. (Gezahlt wird Ÿber 5 Jahre
80% (4/5) des entsprechenden Gehalts.)

Schulkonferenz
In der Schulkonferenz, die das wichtigste Entscheidungsgremium der Schule ist, sind zur
einen HŠlfte die Eltern bzw. SchŸlerInnen vertreten, zur anderen die BeschŠftigten. Bei den
Vertretern aus der Gesamtkonferenz sollen auch die pŠdagogischen MitarbeiterInnen
/sozialpŠdagogischen FachkrŠfte vertreten sein. Die Aufgaben der Schulkonferenz sind im
Schulverwaltungsgesetz (siehe Anlage) festgelegt.
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Schulgesetze
Im Schulgesetz und im Schulverwaltungsgesetz sind die Aufgaben und die Organisation s-
formen der Schulen, aber auch die Arbeitsbereiche und Aufgaben der BeschŠftigten festg e-
legt. Die Schulgesetze sind erhŠltlich bei den VerwaltungskrŠften der Schulen und kšnnen
ggf. bei der Bildungsbehšrde angefordert werden, notfalls auch beim Personalrat. DarŸber
hinaus sind sie unter www.Bildung.bremen.de  einzusehen.

Schwerbehinderung
In Deutschland gibt es ca. 8 Millionen Menschen, die als schwerbehinderte Menschen aner -
kannt sind. Menschen sind behindert, wenn ihre kšrperliche Funktion, geistige FŠhigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit lŠnger als 6 Monate von dem fŸr
das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft beeintrŠchtigt ist.
Auf Antrag der/des Betroffenen wird vom zustŠndigen Versorgungsamt unter BerŸcksicht i-
gung der Befunde und Atteste der behandelnden €rztInnen nach festen Anhaltspunkten der
Grad der Behinderung (GdB) festgestellt.
Aus dem gesetzlichen Benachteiligungsverbot fŸr schwerbehinderte Menschen leitet sich ein
besonderer arbeitsrechtlicher Schutz sowie weitere Schutzbestimmungen und Nachteilsaus -
gleiche ab.
FŸr schwerbehinderte Menschen im šffentlichen Dienst in Bremen (auch Eigenbetriebe etc.)
gibt es eine umfassende Integrationsvereinbarung.
Besondere Regelungen fŸr schwerbehinderte BeschŠftigte sind u. a.:
 frŸhere Verrentungsgrenzen
 Mšglichkeit der Altersteilzeit schon nach Vollendung des 58. Lebensjahres (A ngestellten-

Altersteilzeit lŠuft 2009 aus!)
 zusŠtzlicher Erholungsurlaub je nach Grad der Behinderung
 Schwerbehinderte dŸrfen gegen ihren Willen nicht zu Mehrarbeit herangezogen werden
 BerŸcksichtigung berechtigter WŸnsche bei der Arbeitsplangestaltung
 bevorzugte Einstellung/Befšrderung bei im wesentlichen gleicher persšnlicher und fachli-

cher Eignung etc.
Auskunft erteilt die Vertretung der Schwerbehinderten an Schulen:

Telefon: 0421 361-60 42 und 0421 361-60 44 (Personalrat Schulen)

Sexuelle Diskriminierung
Sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz ist verboten. Hierzu gibt es eine Dienstanweisung
zum Verbot der sexuellen Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz vom 23.03.1993, in
der geregelt ist, welche Schritte die Betroffenen unternehmen und an wen sie sich richten
kšnnen. Speziell fŸr den Schulbereich sind am 9.1.2006 ergänzende Richtlinien erlassen
worden, in denen vor allem die besonderen Pflichten der Schulleitung und der anderen Be-
schŠftigten, aber auch die Rechte von Betroffenen berŸcksichtigt werden.

Sonderurlaub - Dienstbefreiung
Das Verfahren fŸr den šffentlichen Dienst: UnverzŸglich ist die Schulleitung zu informieren,
damit diese den Sonderurlaub genehmigen kann und einen eventuellen Ausfall auffangen
kann. Die Schulleitung kann Dienstbefreiung unter Fortzahlung der VergŸtung bis zum Um-
fang von 3 Tagen erteilen, wenn die Vertretung gesichert ist. Sollte es bei der Genehmigung
durch die Schulleitung zu Problemen kommen, bitte umgehend den Personalrat Schulen
einschalten.
Urlaub aus persšnlichen AnlŠssen:
Dieser kann gemŠ§ ¤ 19 Abs. 1 Bremische Urlaubsverordnung bzw. ¤ 52 BAT u. a. in fol-
genden FŠllen gewŠhrt werden:
Anlass andere Beschäftigte
Niederkunft der Ehefrau 1 Arbeitstag
Tod des Ehegatten, Kindes oder Elternteils 2 Arbeitstage
Umzug aus dienstlichen GrŸnden 1 Arbeitstag
DienstjubilŠum  25,40 und 50 Jahre 1 Arbeitstag
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EhrenŠmter bei gesetzlicher Ver pflichtung Fortzahlung der VergŸtung nur,
wenn keine ErsatzansprŸche

Teilnahme an  Tagungen  (gewerkschaftl., politisch etc.) Bis zu 6 Tagen im Kalenderjahr
sonstige  dringende FŠlle: bis zu 3 Tage durch den
Dienstvorgesetzten

Urlaub bei Erkrankung/Šrztlicher Behandlung:
Bei schwerer Erkrankung eines im Haushalt lebenden Kindes, das nach Šrztlichem Zeugnis
der Pflege oder Betreuung bedarf, besteht ein fŸrsorglicher Anspruch auf Freistellung von
der Arbeit. Voraussetzung ist, dass keine andere im Haushalt lebende Person fŸr die Pflege
und Betreuung zur VerfŸgung steht. GrundsŠtzlich ist der Anspruch auf das notwendige Ma§
zu begrenzen:
Anlass Beurlaubung
eigene  Šrztliche Behandlung wŠhrend der
Arbeitszeit: Im erforderlichen Umfang
schwere Erkrankung  eines Angehšrigen
(soweit er in dem selben Haushalt lebt)

1 Tag im Kalender jahr

schwere Erkrankung  der Betreuungsperson,
eines Kindes unter 8 Jahren bzw. eines
dauernd pflegebedŸrftigen Kindes

nicht ausdrŸcklich ge regelt

schwere Erkrankung  eines  Kindes unter 12
Jahre oder behindert

bis zu 10 Arbeitstage im Kalenderjahr pro Kind
(nicht mehr als 25 Arbeitstage im Kalenderjahr)

schwere Erkrankung  eines  Kindes unter 12
Jahre oder behindert (alleinerziehendes
Elternteil)

bis zu 20 Arbeitstage im Kalenderjahr pro Kind
(nicht mehr als 50 Arbeitstage im Kalenderjahr)

.

Siehe auch:  -> Beurlaubung

Stationärer Klinikaufenthalt
Eine Kur kann beantragt werden aus GrŸnden der medizinischen Vorsorge oder zum Erhalt
der Gesundheit. Kuren zur Erhaltung der Gesundheit sollten in der unterrichtsfreien Zeit
stattfinden. Geht es hingegen darum, die Gesundheit wiederherzustellen, und ist es mediz i-
nisch geboten, kann ein stationŠrer Klinikaufenthalt auch wŠhrend der Unterrichtszeit statt-
finden.
Die behandelnde €rztIn rŠt je nach Situation zu einer ambulanten Kur oder stationŠrer Be-
handlung. Arbeitnehmer  stellen den Antrag Ÿber die Deutsche Rentenversicherung.
Informationen hierzu sollte man sich bei der Rentenversicherung, den zustŠndigen Sachbe-
arbeiterInnen der SfBW, der Performa Nord oder beim Personalrat Schulen einholen.
Eine Anschlussheilbehandlung unterscheidet sich von einer Kur. Sie erfolgt im direkten An-
schluss an einen Krankenhausaufenthalt in einer speziellen Klinik zur medizinischen Rehab i-
lita tion.

Stillzeiten  siehe Mutterschutz

Streik und Arbeitskampf
Bei Tarifverhandlungen und anderen Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Be-
schŠftigten kann es auch an Schulen zu Streiks und Aktionen kommen.
Streik ist ein Grundrecht für alle Beschäftigten, dass von Artikel 9 des Grundgesetzes
und den fŸr Deutschland unmittelbar geltenden Bestimmungen des EuropŠischen Rechts
sowie der Internationalen Arbeitsorganisation garantiert wird. Streiken dŸrfen alle BeschŠf-
tigten, die von der GEW oder anderen Gewerkschaften zum Streik (Warnstreik, Sympathie-
oder SolidaritŠtsstreik, Erzwingungsstreik) aufgerufen werden. GEW-Mitglieder erhalten da-
bei UnterstŸtzung, Streikgeld und Rechtsschutz von der GEW. Dies gilt in der Regel auch
fŸr neu eingetretene KollegInnen.
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Nichtstreikende kšnnen sowohl Vertretungstätigkeit für streikende KollegInnen ab-
lehnen wie auch an Demonstrationen/Kundgebungen in der arbeitsfreien Zeit teil-
nehmen.
Streiks mŸssen nicht angekŸndigt werden, jedoch ist es sinnvoll Schulleitungen, Eltern und
SchŸler über den Streik und seine Ziele zu informieren und an Schulen einen Notdienst
zu ermšg lichen.
Die Arbeitgeber/Vorgesetzten dŸrfen nicht zu StreikbrechertŠtigkeiten verpflichten oder
Listen von ãUnterstŸtzernÒ des Streiks fŸhren, allerdings Listen mit Fehlzeiten der Streiken-
den fŸhren. Bei rechtswidrigen Anweisungen oder Handlungen von Schulleitungen oder Vor -
gesetzten sollte sofort die GEW und der Personalrat Schulen informiert werden.

Stundenreduzierung zur Wiederherstellung der Gesundheit (Wieder-
eingliederung)
Ist man in Folge einer schweren Krankheit noch nicht wieder in der Lage, mit der regulŠren
Stundenzahl zu arbeiten, so besteht die Mšglichkeit, die Arbeit zunŠchst mit reduzierter
Stundenzahl wiederaufzunehmen.
Man legt der Dienststelle eine Bescheinigung der €rztIn vor, aus der sich ergibt, mit welcher
verringerten Stundenzahl man bis zur vollen Wiederherstellung der ArbeitsfŠhigkeit einge -
setzt werden kann. Gleichzeitig klŠrt man mit der Krankenkasse die KostenŸbernahme.
WŠhrend der stufenweisen Wiedereingliederung gilt die/der Arbeitnehmer/in in vollem Um-
fang als arbeitsunfŠhig und erhŠlt in der Regel Krankengeld von der gesetzlichen Kranken-
kasse, ggf. zuzŸglich eines Krankengeldzuschusses vom Arbeitgeber oder tarifliche Kranken-
bezŸge, solange die entsprechende Gehaltsfortzahlungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Sollte
letzteres der Fall sein, wird nur Krankengeld von der Krankenkasse gewŠhrt.
Ist die Frist fŸr die Zahlung der tariflichen KrankenbezŸge abgelaufen, kann man nur Leis-
tungen einer privaten Zusatzversicherung in Anspruch nehmen, falls man dies zuvor verein-
bart hatte.

Sucht
Sucht ist eine Krankheit und bedarf der Behandlung. Schon beim Verdacht einer Alkohol-
oder DrogenabhŠngigkeit sollten Ma§nahmen ergriffen werden. Angst vor falschem Handeln
sollte nicht zur UntŠtigkeit fŸhren. Informationen und individuelle Beratung erteilt, auch
unter Wahrung der AnonymitŠt, die Betriebliche Suchtkrankenhilfe Schulen in Bremen.
Auch Selbsthilfegruppen finden dort statt.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der ãDienstvereinbarung Ÿber den Umgang mit
Suchtkranken oder SuchtgefŠhrdetenÒ festgelegt. Das erste GesprŠch findet mit dem un-
mittelbar Vorgesetzten statt. Ist ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden, so ist der
Ablauf verbindlich einzuhalten.
Besteht bei SchŸlern ein Suchtverdacht, so ist das Zentrum fŸr schŸlerbezogene Beratung
zustŠndig. Leitlinien fŸr das Verhalten bietet die Handreichung ãSuchtprŠvention und Um-
gang mit Suchtmittelkonsum, Sucht und SuchtgefŠhrdung in der SchuleÒ.

Teilzeit
Die meisten pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte sind in Teil-
zeit beschŠftigt und haben keinen zugesicherten Anspruch auf Vertragsaufstockung, wenn
sie es wŸnschen. Im Teilzeit- und Befristungsgesetz (siehe Anlage) ist jedoch geregelt, dass
TeilzeitkrŠften, die eine Vertragsaufstockung beantragt haben (siehe Musterantrag), vor
einer Neueinstellung in ihrem Bereich eine Erhšhung ihrer Teilzeit vom Arbeitgeber ang e-
bo ten werden muss.
Im Teilzeiterlass (Richtlinien und Orientierungsrahmen zur Regelung der Arbeitsbedingun-
gen fŸr teilzeitbeschŠftigte LehrkrŠfte vom 21.05.2007) werden die Arbeitsbedingungen fŸr
teilzeitbeschŠftigte LehrkrŠfte (z.B. freie Tage) geregelt. Im Orientierungsrahmen des Erlas -
ses gibt es konkrete Hinweise, wie die Entlastung der TeilzeitkrŠfte umgesetzt werden
muss, wenn nicht dringende dienstliche GrŸnde entgegenstehen (Soll-Bestimmung). Diese
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Teilzeitregelungen sind nach Ansicht des Personalrates und der GEW ggf. entsprechend auch
fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte anzuwenden.

Urlaub aus familiären oder arbeitsmarktpolitischen Gründen  siehe
Beurlaubung

Urlaub aus besonderen Anlässen  siehe Sonderurlaub

Vertragsaufstockung:
Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz muss TeilzeitkrŠften, die ihrem Arbeitgeber ihr
Interesse an einer Vertragsaufstockung mitgeteilt haben, eine Vertragsaufstockung ang e-
bo ten werden, bevor die Arbeitsstunden mit Neueinstellungen neu besetzt werden. Nur
wenn die betrieblichen Bedingungen dies nicht erlauben, ist eine Neueinstellung mšglich.
Das Interesse der Schulleitung an mšglichst vielen flexiblen pŠdagogischen MitarbeiterInnen
mit geringer Stundenzahl ist kein hinreichender Grund. Ein entsprechender Musterbrief fŸr
einen Aufstockungsantrag ist bei der GEW und dem Personalrat Schulen sowie unter
www.gew-hb.de  und pr-schulen@bildung.bremen.de  erhŠltlich. Kopien der Aufstockungsa n-
trŠge bitte an den zustŠndigen Personalrat, damit dieser die BerŸcksichtigung der AntrŠge
kontrollieren kann.

Vertretung von Lehrkräften
PŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte dŸrfen nicht zur Unterrichts -
vertretung eingesetzt werden. Allerdings kšnnen sie zur Betreuung in Klassen, in denen der
Unterricht ausfŠllt, eingesetzt werden. Es kšnnen in dieser Betreuungszeit jedoch keine un -
terrichtlichen TŠtigkeiten (z.B. Beaufsichtigung der Bearbeitung von ArbeitsblŠttern, Fort-
setzung von Unterrichtsaufgaben) von ihnen verlangt werden.

Weisungsbefugnis
Die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen FachkrŠfte unterliegen der Wei-
sungsbefugnis der Schulleitung, jedoch nicht der unterrichtenden KollegInnen. Das Schul-
programm, die Schulleitung und die Bildungsbehšrde kšnnen den Rahmen, die allgemeine
Zielsetzung und die allgemeinen Methoden und Inhalte der pŠdagogischen Arbeit vorgeben.
In diesem Rahmen kšnnen die pŠdagogischen MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogischen Fach -
krŠfte ihre pŠdagogische Arbeit selbstŠndig gestalten.

Weiterbildung zur ErzieherIn
Der Personalrat Schulen hat zum wiederholten Male erreicht, dass von der Senatorin fŸr
Bildung fŸr nicht ausgebildete PŠdagogische MitarbeiterInnen der VerlŠsslichen Grundschu-
len und Ganztagsschulen ab Sommer 2009 eine Weiterbildung zum/zur ErzieherIn angebo-
ten wird. Die Weiterbildung dauert 2 Jahre. Nach der Weiterbildung ist noch ein weiteres
Anerkennungsjahr erforderlich, damit die Ausbildung bundesweit staatlich anerkannt ist. Die
Weiterbildung ist ein wichtiger Schritt zu grš§erer Arbeitsplatzsicherheit, hšherer Bezahlung
und besseren beruflichen Chancen (auch au§erhalb von Schule).
Der Personalrat Schulen setzt sich dafŸr ein, dass bei Bedarf zusŠtzliche Weiterbildungs-
mšglichkeiten fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen /sozialpŠdagogische FachkrŠfte angeboten
werden.
NŠhere Informationen zur Weiterbildung zur ErzieherIn gibt es beim Personalrat Schulen.

Wiedereingliederung   siehe Stundenreduzierung zur Wiedererstellung
der Gesundheit
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Musterbriefe und Anträge

Name: Adresse:

Schule: Datum:

Senatorin fŸr Bildung und Wissenschaft
- Auf dem Dienstweg Ð

Antrag auf Arbeitszeiterhöhung entsprechend dem Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz § 7 (2) und § 9

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich meinen Teilzeit-Arbeitsvertrag als pŠda-
gogische/r Mitarbeiter/in an den bremischen Schulen aufstocken mšchte.

Bitte teilen Sie mir jeweils umgehend schriftlich mit, wenn an meiner derzei-
tigen Einsatzschule oder an einer anderen Schule in dieser Region / in Bre-
men Arbeitsstunden / Stellen fŸr pŠdagogische Mitarbeiter/innen neu besetzt
werden.
Entsprechend ¤ 7 (2) und ¤ 9 Teilzeit- und Befristungsgesetz beantrage ich
vorsorglich die Aufstockung meines Arbeitsvertrages, sollten derzeit oder in
den nŠchsten Jahren Arbeitsstunden oder Stellen fŸr pŠdagogische Mitar-
beiter/innen
neu besetzt werden.

Sollte ich kein Interesse mehr an einer Vertragsaufstockung haben, werde
ich Ihnen dies ausdrŸcklich schriftlich mitteilen.

Mit freundlichem Gru§

¯ PR ÐSchulen

Teilzeit- und Befristungsgesetz
                                     ¤ 7
Ausschreibung, Information Ÿber freie ArbeitsplŠtze
.....
(2) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, der
ihm den Wunsch nach einer VerŠnderung von Dauer
und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
angezeigt hat, Ÿber entsprechende ArbeitsplŠtze zu
informieren, die im Betrieb oder Unternehmen be -
setzt werden sollen.

                                     ¤ 9
VerlŠngerung der Arbeitszeit

.....
Der Arbeitnehmer hat einen teilzeitbeschŠftigten
Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer
VerlŠngerung seiner vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung
eines entspr. freien Arbeitsplatzes bei gleicher
Eignung bevorzugt zu berŸcksichtigen, es sei
denn, dass dringende betriebliche GrŸnde oder
ArbeitszeitwŸnsche anderer teilzeitbeschŠftigter
Arbeitnehmer entgegenstehen
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Antrag auf Aufstockung, Entfristung und Übernahme

Name: _________________________Adresse: ______________________

Grundschule:_____________________________ Datum: ____________

Senatorin fŸr Bildung und Wissenschaft
- Auf dem Dienstweg Ð

Meine Tätigkeit als pädagogische MitarbeiterIn in der Betreuung der
Verlässlichen Grundschule / Ganztagsgrundschule

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit ____________  bin ich in der Betreuung in der VerlŠsslichen Grund-
schu le /Ganztagsgrundschule _____________________________________
tŠtig.

Vorher war ich schon von ____________ bis ___________ bei
_____________________ sozial / pŠdagogisch bzw. in einer Qualifikations-
ma§nahme tŠtig.

Mein derzeitiger Arbeitgeber ist
_________________________________________ .

Mein stŠndiger alleiniger Einsatzort ist die o.a. Schule, dort bin ich mit mei-
ner Arbeit auch in das pŠdagogische Schulkonzept und die Kooperation mit
den LehrkrŠften einbezogen. DarŸber hinaus habe ich umfangreiche Erfah-
rungen und Kenntnisse im Rahmen meiner TŠtigkeit als pŠdagogische Mita r-
beiterIn an der VerlŠsslichen Grundschule  erworben, die ich unter verlŠssli-
chen Arbeitsbedingungen in die Entwicklung meiner Schule einbringen
mšchte.



26

Daher bitte ich hiermit um (auch jeweils unabhŠngig voneinander):

1.  Die Aufstockung meiner Teilzeit-BeschŠftigung als pŠdagogische Mitar-
beiterIn an den bremischen Schulen.
Bitte teilen Sie mir jeweils umgehend schriftlich mit, wenn an meiner der-
zeitigen Einsatzschule oder an einer anderen Schule dieser Region/ in
Bremen Arbeitsstunden / Stellen fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen neu
besetzt werden. Entsprechend ¤7(2) und ¤9 Teilzeit- und Befristungsge-
setz beantrage ich vorsorglich die Aufstockung meines Arbeitsvertrages
bzw. meines BeschŠftigungsumfangs, sollten derzeit oder in den nŠchsten
Jahren Arbeitsstunden oder Stellen fŸr pŠdagogische MitarbeiterInnen
neu besetzt werden.

2.  Die Entfristung meiner BeschŠftigung als pŠdagogische MitarbeiterIn an
den bremischen Schulen.
Die Betreuung in der VerlŠsslichen Grundschule ist Regelaufgabe fŸr alle
bremischen Grundschulen. DarŸber hinaus werden immer mehr Grund-
schulen zu Ganztagsschulen mit hšheren Betreuungsanteilen. Insofern ist
eine sachliche BegrŸndung fŸr die Befristung der TŠtigkeit als pŠdagogi -
sche MitarbeiterIn (auch aus GrŸnden der Gleichbehandlung mit anderen
RegelarbeitsplŠtzen) nicht mehr gegeben.

3.  Die Übernahme als pŠdagogische MitarbeiterIn von meinem derzeitigen
BeschŠftigungstrŠger ______________________________ in den Dienst
der Senatorin fŸr Bildung und Wissenschaft, Bremen.
Auch diesbezŸglich verweise ich darauf, dass die Betreuung in der Ver-
lŠsslichen Grundschule und auch in der Ganztagsschule Regelaufgabe ist.

FŸr eine baldige positive Antwort zu meinen verschiedenen AntrŠgen wŠre
ich Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichem Gru§

Kopie zur Information an: Personalrat Schulen

Diese und andere Musterbriefe können auch über
- www.gew-hb.de
- www.pr-schulen-bremen.de

ausgedruckt werden.
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Wichtige Gesetze, Verordnungen u.ä. (Auszüge und links)

 Aufgaben und Rechte der Pädagogischen MitarbeiterInnen / so-
zialpädagogischen Fachkräfte entsprechend Schul- und Schul-
verwaltungsgesetz

In den Schulgesetzen von 2005 wird neben den LehrkrŠften ausdrŸck-
lich auf die PŠdagogischen Mitarbeiter/BetreuungskrŠfte verwiesen,
die Aufgabenbereiche sind im Bremer Schulgesetz wie folgt festge-
schrieben:

¤ 2(1) 5. ãBetreuungskrŠfte (sind) alle an einer Schule beschŠftigten
erzieherisch tŠtigen und die SchŸlerinnen und SchŸler betreuenden
PersonenÒ

¤ 59a ãBetreuungskrŠfte unterstŸtzen und ergŠnzen die pŠdago-
gische Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, ohne selbst zu unterrich-
ten. Sie sind verantwortlich fŸr die Betreuung der SchŸlerinnen und
SchŸler au§erhalb des Unterrichts und setzen den Erziehungsauftrag
der Schule in den unterrichtsergŠnzenden und unterrichtsfreien Zei-
ten um.Ò

¤ 5(2) In diesem Paragraphen sind die umfangreichen Erzie-
hungsziele, auch fŸr unsere Arbeit als erzieherisch tŠtige Personen,
ausgefŸhrt.

¤ 6 fordert ausdrŸcklich die Zusammenarbeit mit den Erzie-
hungsberechtigten. É ãDie Erziehungsberechtigten sind daher soweit
wie mšglich in die Gestaltung des Unterrichts und des weiteren
Schullebens einzubeziehen.Ò

¤ 59b (3) ãDie unterrichtenden, erziehenden und betreuenden Perso -
nen haben bei Ihrer TŠtigkeit die enge Zusammenarbeit mit den Er-
ziehungsberechtigten zu suchen.Ò

Entsprechend diesen erweiterten Aufgaben fŸr uns als pŠdagogische
MitarbeiterInnen ist im Schulverwaltungsgesetz von 2005 auch
die ausdrŸckliche Mitgliedschaft in der Gesamtkonferenz und in
Schulkonferenz durch gewŠhlte Vertreter fortgeschrieben:

 ¤ 33 (10) ãDie Schulkonferenz  É beschlie§t insbesondere  É die Fort-
bildung fŸr das nichtunterrichtende Personal, fŸr Eltern und gruppe-
nŸbergreifende Fortbildung.Ò

¤34 (2) ãDie Zahl der Mitglieder (der Schulkonferenz)Ébesteht zur einen
HŠlfte aus Mitgliedern der Gesamtkonferenz É Unter den Mitgliedern
der Gesamtkonferenz mŸssen LehrkrŠfte und das Betreuungsperso-
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nal nach Mšglichkeit im VerhŠltnis ihres stellenmŠ§igen A nteils in der
Gesamtkonferenz zum Zeitpunkt der Wahl vertreten sein.Ò

 ¤ 36 (1) ãDie Gesamtkonferenz berŠt Ÿber grundsŠtzliche Fragen É Sie
wŠhlt ihre Vertreterinnen und Vertreter in die Schulkonferenz aus
ih rer Mitte.Ò

¤ 37 (1)Ò Stimmberechtigte Mitglieder der Gesamtkonferenz sind alle an
der Schule tŠtigen LehrkrŠfte und BetreuungskrŠfte ÉÒ
(3) ãDie LehrkrŠfte an der Schule und die an der Schule selbstver-
antwortlich erzieherisch tŠtigen BetreuungskrŠfte sind verpflichtet an
den Sitzungen der Gesamtkonferenz teilzunehmen.Ò

Weitere Gesetze u.ä.

- Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)
- Arbeitsschutzgesetz
- Beschwerdemanagement
- Betriebliches Eingliederungsmanagement(BEM)
- Bremisches Personalvertretungsgesetz
- Bremisches Schulgesetz
- Bremisches Schulverwaltungsgesetz
- Dienstvereinbarung Konflikte am Arbeitsplatz
- Dienstvereinbarung Weiterbildung
- Gesamtkonferenz (siehe Brem. Schulverwaltungsgesetz)
- KŸndigungsschutzgesetz
- Teilzeit- und Befristungsgesetz
- Teilzeiterlass
- Schulkonferenz (siehe Brem. Schulverwaltungsgesetz)
- Vereinbarung zur †bernahme von Mitarbeiterinnen von KiTa-Bremen

bei der Senato rin fŸr Bildung

Diese Gesetze, Verordnungen u.ä. können im Internet und über
- www.bildung.bremen.de
- www.gew-hb.de
- www.pr-schulen-bremen.de

eingesehen werden.

Nützliche Informationen und Broschüren

- „Wegweiser Arbeitsplatz – Infos für den Schulalltag“
     von dem Landesinstitut fŸr Schule (LIS) Bremen (2005)
      Inhalt: Allgemeine Informationen fŸr die Arbeit an der Schule.

- Arbeits- und Tarifrecht fŸr Erzieher/innen, SozialpŠdagog/innen,
.    Sozialarbeiter/innen, GEW (2006)
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- Praxishilfen der GEW fŸr LehrkrŠfte Ð auch fŸr pŠdagogische Mitar-
beiterInnen geeignet:

                - ã Unterrichtsstörungen“ (2001)
    Inhalt: Anhand von Beispielen werden Unterrichtsstšrungen analy siert
    und Lšsungsmšglichkeiten angeboten. Mit Literaturtipps.

                - ã Zeitmanagement Ð Feierabendgarantie fŸr junge Lehre-
rinnen und LehrerÒ (2003)
                     Inhalt: Tipps zum besseren Zeitmanagement.

                - ã Raus aus dem Stress Ð Wege zu mehr Lebensfreude, Ge -
sundheit und WohlbefindenÒ (2004)
                    Inhalt: Tipps zur Stressreduktion .

                - ã Von Soft Skills und harten Fakten Ð Tipps zum Einstieg
in pŠdagogische BerufeÒ (2005)

                - ã Das Logbuch für junge Kapitäne Ð Tipps und Hilfen fŸr
BerufseinsteigerInnenÒ

- ãJugendhilfe und Sozialarbeit Ð Erzieherinnenausbildung in der
HochschuleÒ, GEW (2007)

- ãJugendhilfe und Sozialarbeit Ð Arbeitsplatz Ganztagsschule Ð pŠ-
dagogisch wertvoll!Ò, GEW (2008)

- ãSchule / Jugendhilfe und Sozialarbeit Ð Leitgedanken und Positionen
fŸr die Kooperation von Schule und JugendhilfeÒ, GEW (2005)

- ãJugendhilfe und Sozialarbeit / Frauen in der GEW Ð Erzieherinnen
verdienen mehrÒ, GEW (2007)

- Schule / Jugendhilfe und Sozialarbeit / Hochschule Ð Kinder und Ju-
gendliche im 21. Jahrhundert professionell begleiten Ð Für eine ge-
meinsame Pädagogenausbildung, GEW (2006)

- ãTraumjob Erzieherin Ð Bildung ist MehrWertÒ (mit DVD), GEW
(2007)

- ãTraumberuf Schulsozialarbeit Ð Bildung ist MehrwertÒ (mit DVD),
GEW (2009)
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Nützliche Adressen

a) Beratungen für Arbeitnehmer

- Personalrat Schulen,
Emil-Waldmann-Str.3, 28195 Bremen
Tel.: (361) 6044/4667, Fax: (361) 16291

     E-mail: pr-schulen@bildung.bremen.de, Internet: www.pr-schulen-bremen.de

- Frauenbeauftragte Schulen,
Rembertiring 8-12, 28195 Bremen, Tel.: (361) 2833/2453,
E-mail: frauenbeauftragte-schulen@bildung.bremen.de

- Schwerbehindertenvertretung Schulen,
Emil-Waldmann-Str.2, 28195 Bremen,Tel.: (361) 6042, Fax: (361) 16291

          E-Mail: vsb-s@bildung.bremen.de

- Betriebliche Suchtkrankenhilfe, Tel.: (361) 3223
- Arbeitnehmerkammer, Tel.: 36301-0
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tel.: 33764-0,

E-Mail: info@gew-hb.de

b) Adressen für die Schule

- Landesinstitut für Schule, Am Weidedamm 20, 28215 Bremen,
Tel.: (361) 14406, E-mail: office@lis.bremen.de

- Senatorin für Bildung und Wissenschaft, Rembertiring 8-12,
28195 Bremen, Tel.: (361) 13222,
E-Mail: office@bildung.bremen.de

- Zentrum für schülerbezogene Beratung, Am Weidedamm 20,
28215 Bremen (ausgelagert im GebŠude: Gro§e Weidestr.4-16),
Tel.: (361) 10559 u. (361) 16050
E-Mail: beratungszentrum@lis.bremen.de

- Kinderschutzzentrum, Vor dem Steintor 87, 28203 Bremen,
Tel: 700037

- Performa Nord, Schillerstr. 1, 28195 Bremen, Tel.: (361) 4744
- Universum, Wiener Str. 1A, 28359 Bremen, Tel.: 3346-0
- Übersee-Museum, Tel.: 16038101, E-Mail: office@uebersee-museium.de
- Focke-Museum, Tel.: 6996000, E-Mail: post@focke-museum.de

c) Betriebsräte
ASB, Tel.: 38690-0
AWO, Tel.: 6914289
BEK, Tel.: 5597-0
Hans Wendt Stiftung, Tel: 2433635
Martinsclub, Tel.: 5374740
Stadtteilschule e. V: Tel.: 392448
Stadtteilschule HB-Nord, Tel.: 6207016



31

Notizen
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Der Personalrat Schulen

Emil-Waldmann-Stra§e 3, 28195 Bremen
Tel: 0421 / 361 6044 oder 361 4667

Fax: 0421 / 361 16291

@: pr-schulen@bildung.bremen.

BŸrozeiten:
Mo - Do 8-16 Uhr

(Pause von 13.00 - 13 30 Uhr)
Fr 8-14 Uhr


